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Grundsätze für Grundsätze für Grundsätze für Grundsätze für die Bewilligung von die Bewilligung von die Bewilligung von die Bewilligung von MittelMittelMittelMittelnnnn aus dem Fonds „Jugend, Bildung,  aus dem Fonds „Jugend, Bildung,  aus dem Fonds „Jugend, Bildung,  aus dem Fonds „Jugend, Bildung, 

Zukunft“Zukunft“Zukunft“Zukunft“    (Fassung Vorlage 151/08) 

 

1. Der Fonds fördert ergänzende Bildungsangebote an Ludwigsburger Kinder-

tageseinrichtungen, Kinder- und Familienzentren sowie Schulen. Damit sollen 

musische, sportliche, wissenschaftliche und andere Projekte angestoßen  und 

dauerhaft etabliert werden. Es geht um eine nachhaltige Weiterentwicklung des 

Bildungs- und Förderangebotes. 

 

2. Die Förderung versteht sich als Anschubfinanzierung. Sie wird projektbezogen 

gewährt. Eine Förderung über einen Zeitraum von max. 3 Jahren hinaus ist 

grundsätzlich nicht vorgesehen. 

 

3. Aus dem Fonds können keine Aufgaben von Landkreis oder Land gefördert 

werden. Der Fonds hat keine ersetzende Funktion für nicht bewilligte bzw. 

gekürzte Zuschüsse. 

 

4. Förderentscheidungen sind immer Einzelfallentscheidungen und ziehen keine 

Ansprüche Dritter nach sich. 

 

5. Anträge sind schriftlich unter Zugrundelegung des Antrags auf Mittel aus dem 

Fonds „Jugend, Bildung, Zukunft“ beim Fachbereich Bildung, Familie, Sport 

zu stellen. 

 

6. Die Höhe der förderungsfähigen Kosten für eine Unterrichtsstunde (45 Min.) 

betragen maximal 34 € brutto einschließlich Vorbereitungszeit für hauptberuf-

liche Kooperationspartner bzw. maximal 9 € für ehrenamtlich Engagierte als 

Aufwandsersatz. 

 

7. Verwaltungskosten können nicht beantragt werden.  

 

8. Anträge ohne Nachweis über Eigenmittel/Drittmittel sind besonders zu 

begründen. 

 

9. Die Förderentscheidung obliegt bis zu einem Gesamtbetrag von 2.000 € der 

Verwaltung, darüber hinaus dem Ausschuss Bildung, Sport und Soziales. Der 

Ausschuss erhält einen jährlichen Bericht über die Mittelverwendung. 

 

10. Nach der Entscheidung über den Antrag erhält/erhalten der/die Antragsteller 

bzw. Kooperationspartner einen Bescheid. 
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11. Der/Die Antragsteller bzw. Kooperationspartner legen dem Fachbereich 

Bildung, Familie, Sport einen Verwendungsnachweis vor. Der 

Verwendungsnachweis enthält eine Darstellung der Finanzierung des 

Projekts/Angebots und eine kurze Beschreibung der Erfahrungen.  

 

12. Die Verwaltung des Fonds durch die Stadt erfolgt kostenfrei und mindert nicht 

das Fondsvermögen.  

 

 

 

 

Kontakt: 

 

Stadt Ludwigsburg 

Fachbereich Bildung, Familie, Sport 

Maria Piepkorn 

Telefon 0 71 41 9 10 – 22 58 

E-Mail  m.piepkorn@ludwigsburg.de 


